
Entwurf vom 17.09.2020 

 

1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Staßfurt über den 

Kostenersatz für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt 

Staßfurt (Feuerwehrkostenersatzsatzung) vom 30.06.2020 
 

Aufgrund des § 8 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 
17. Juni 2014 (GVBl. LSA S. 288), in der zurzeit geltenden Fassung, des § 22 Abs. 3 
Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (BrSchG LSA) vom 7. Juni 
2001 (GVBl. LSA 2001, 190), in der zurzeit geltenden Fassung und der §§ 2 und 5 
Kommunalabgabengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Dezember 1996 
(GVBl. LSA 1996, 405) in der zurzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt Staßfurt in 
seiner Sitzung am … folgende 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Staßfurt über 
den Kostenersatz für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Staßfurt erlassen. 
 

 

§ 1  

Änderung  

 

Die Satzung der Stadt Staßfurt über den Kostenersatz für Leistungen der Freiwilligen 

Feuerwehr der Stadt Staßfurt vom 30.06.2020 wird wie folgt geändert: 

 

1. § 5 Absatz 2 erhält folgenden  Wortlaut: 

 

„Die Kostenersatzberechnung erfolgt minutengenau. Pro Minute werden 1/60 der 

Kostenerstattungssätze berechnet, dabei wird nach kaufmännischen Regeln gerundet.“  

 

§ 2  

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt ruckwirkend zum 01.07.2020 in Kraft. 

  

 

Staßfurt, den  

 

 

 

Sven Wagner 

Oberbürgermeister 


